
erdmand
Me / von Wottesder

Mnaden/Grwöhlter Uöm.Käyser/
? zu allenZeiten Mehrer deß Reichs/in Ger-
^

manien / zu Hungarn / vnd Böhaimb / rc.
König/ Ertz -Herhog M Oesterreich/Hertzog

zu Burgund/Steyr/Kärndten/ § rain / vndWürtemberg/inOber:
vndNider Schlesien/Marggraffe zu Mahren / in Ober : vndNider
Laußnitz/Gräffe zuHabspurg/Tyrol/vndGörtz/re . EntbietenN.
allen / vnd jeden Unfern Unterthanen/ Geist : vnd Weltlichen / was
Würden / Stands / oder Weesens / die in Unserm Ertz - Hertzogthumb
Oesterreich vrtter der Ennß gesessen/vnd wonhafft scynd/anch sonsten
männiglichen/so vorUnsererN.OestRegicrung/vndLandmarschalli-
schen Gericht / zuthun/oder zuhandlen haben/vnserGnad/ vnd alles
Guts / vnd fügen euch hiemit gnädigst zuvernehmen.

Demnachdie Erfahrung geben/ was Massen ein Zeit hero/ zu wider
denen von Unfern geehrtisten Vorfahrern außgangenen Oencralien,
derLxccutlOlis.pioccsginUic^uläirtenSchuldsachen/fürnehmblich
wegen allerhand / von denen unzuhaltig : vnd boßhafftigen Schuld¬
nern gesuchtenRenck/vndVortheilligkeiten/auchUnserer nachgesetz¬
ten Obrigkeit gefallenem kespeL . vnd Gehorsambs/ also verlengert
worden/daß die Gläubiger/theils bey jhren gehabten richtigen An¬
forderungen Nothleydcn : Theils auß Armut / von der Lxecurion
gar ablassen müssen/ oder doch über vil lange Zeit/vnddarzue mitgrof-
ftrMühe/vnd Unkosten/zu dem jhrigen widerumb gelangen mögen/
vnter dessen gedacht : Unsere nachgesetzte Gerichter vnauffhörlich an¬
geloffen/vnd an vnsern eigenen Geschafft : vnd Verrichtungen gehin»
dert / auch der Ereän durchgehend geschwächt worden / vnd fast ge¬
fallen. A 2 Wann



2 Neue Lxecutions-

Wann Wir Uns dann vnter andern höchlich angelegen seyn lassen
zu Widerbring : vnd Erhaltung / deß bey disen Zeiten geschwundenen
Lieölts , Thrauen/vnd Glaubens/jedermänniglich schleiniges Recht
zuertheilen / vnd allem widrigen / so dasselbe hindern möchte/mögli¬
chistzusteuren/vnd fürzukommen ; als haben Wir/den bißhero geführ¬
ten bixccution8 -proce58 , abzukürtzen/für ein sonderbahre Nothturfft
gehalten : Und demnach über gehöriger Orthen abgefordert : Auch ein-
kommene Bericht/vnd Gutachten/ insonderheit aber / nach Verneh¬
mung Unserer getreu - gehorsambistcn Stande auff ein Neue Lxecu-
tion8-Ordnung/wie diebey obernentvnsererN. Oest. Regierung vnd
Landmarschallischen Gericht ins künfftig zuhaltcn / auff Unser : vnd
Unserer Erben / vnd Nachkommen wohlgefahlen / nachfolgender Ge¬
stalt / Uns gnadigist retolvirt , vnd entschlossen.

Wer Erste Dm !.
Von dem Lebotts-Brieff.

§. i.
'Uffbekänntliche mit deß Schuldners Handschrifft/

B vndPettschafft/wie auch Unserer Stadt/vnd Märckt/mit
,— .. jhren ZnsigelnbekräfftigteSchuld -Brieff/ darinnen die rech¬
te vnd wahre Ursach/woher solcheSchuld aigentlich rühret / begrif-
fen/vnd andere lautere Forderungen / setzen / ordnen/ vnd wollen Wir/
daß sowohl beyUnsererN. Oest. Regierung/als Landmarschallischen
Gericht / nach Inhalt deß hievor am Fünfften Decembris abgewichc-
ncn SechzehcnhundertDrey vnd dreyssigsten Jahrs/desthalben auß-
gangenen Ocner3l -^ lLnä3i:8,die schleinige Lxecution,vnd zwar als-
balden auff die ersteKlag/der Gebotts -Brieff hinfchro solle verwilli-
get/vnd außgefertigct werden / derselben / alsdann mehr nicht / als
von Zeit derÜberantwortung an / Vierzehen Tag begreiffen.

Wer ÄnderteLimi.
Von Mhrnungs Uathschlag.

L. i.
Mnn nunder Schuldner die Bezahlung innerhalb sol-
Achen vierzehen Tagen nicht laistet / soll auff deß Gläubigers

ferrers anrueffen / der Wahrnungs Rathschag/ daß ist / die
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